
 
 

Gemeinde Rosendahl Rosendahl, den 12.12.2013 
 Der Bürgermeister 
 
 
 

 
E r g ä n z u n g s v o r l a g e  Nr. VIII/643/1 

öffentliche Sitzung 
 

 
Beratungsgang: 

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 18.12.2013 

Rat 19.12.2013 

 
 

 

Betreff: 45. Änderung des Flächennutzungsplanes der  Gemeinde 
Rosendahl zur Ausweisung von Konzentrationszonen fü r die 
Windenergienutzung gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 Baugese tzbuch 
(BauGB) 
hier: Festlegung der weichen Tabukriterien für die Abgrenzung  
         der Konzentrationszonen und Beantragung ei nes  
         Zielabweichungsverfahrens vom derzeit gült igen 
         Regionalplan, Teilabschnitt Münsterland   

 

 

FB/Az.: IV/621.31 
 

 

Produkt: 53/09.001 Räumliche Planung und Entwicklung 
 

 
 

Bezug: SV VIII/643 
 

 

Finanzierung: 
Höhe der tatsächlichen/ voraussichtlichen Kosten: bisher rd. 42.000,-- € entstanden 
  zuzügl.rd. 22.000,-- € zu erwarten 
   
 

Finanzierung durch Mittel bei Produkt: 09.001 – Räumliche Planung und 
           Entwicklung    
Über-/ außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von:    

Finanzierungs-/ Deckungsvorschlag:   
 
 

 

Beschlussvorschlag zu I: 
 
Über die insgesamt 20 weichen Tabukriterien laut Anlage I zur Sitzungsvorlage Nr. 
VIII/643 wird jeweils einzeln wie folgt abgestimmt: 
 
Beschlussvorschlag zu II: 
 
Der Bürgermeister wird beauftragt, spätestens in der ersten Januarwoche 2014 bei der 
Bezirksregierung Münster einen Antrag auf Durchführung eines Zielabweichungsverfah-
rens nach § 16 LPlG vom derzeit gültigen Regionalplan, Teilabschnitt Münsterland mit 
dem Ziel der Anpassung an den vorliegenden Entwurf der 45. Änderung des Flächennut-
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zungsplanes der Gemeinde Rosendahl zur Ausweisung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB einzureichen.  
 
 

 

Sachverhalt: 
 
I. Festlegung der weichen Tabukriterien  
 
In der Sitzung des Rates am 21.11.2013  wurde beschlossen, über die Festlegung der 
weichen Tabukriterien zur Abgrenzung der Konzentrationszonen für die Windenergienut-
zung in der nächsten Planungs-, Bau- und Umweltausschusssitzung erneut zu beraten.  
 
Hierzu wurde die tabellarische Übersicht über die harten und weichen Tabukriterien 
nochmals als Anlage I beigefügt.  
 
Im Übrigen wird auf den der Sitzungsvorlage Nr. VIII/614 beigefügten Entwurf der Be-
gründung zur 45. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Rosendahl zur 
Ausweisung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung gemäß § 35 Abs. 3 
Satz 3 BauGB verwiesen, aus dem die Begründung für die weichen Tabukriterien zur 
Abgrenzung der Konzentrationszonen für die Windenergienutzung zu entnehmen ist. 
  
Vom Unterzeichner wird aus Rechtssicherheitsgründen vorgeschlagen, über die insge-
samt 20 weichen Tabukriterien jeweils einzeln zu beraten und abzustimmen.   
 
 
II. Beantragung eines Zielabweichungsverfahrens vom  derzeit gültigen Regio-

nalplan Teilabschnitt Münsterland   
 
 
Laut dem als Anlage II  beigefügtem Schreiben der Bezirksregierung Münster vom 
05.12.2013, hier eingegangen am 11.12.2013, soll den Kommunen, die kurz vor Ab-
schluss ihres Bauleitplanverfahrens zur Darstellung von Konzentrationszonen zur Nut-
zung der Windenergie im Flächennutzungsplan stehen, die Möglichkeit gegeben werden, 
noch ein Zielabweichungsverfahren nach § 16 Landesplanungsgesetz (LPlG) vom derzeit 
gültigen Regionalplan, Teilabschnitt Münsterland durchzuführen. Der Regionalrat hätte 
dann im März 2014 die Möglichkeit, sein Einvernehmen zu einem Zielabweichungsverfah-
ren zu erklären. Der Antrag auf Zielabweichung mit den erforderlichen Unterlagen ist 
spätestens  in der ersten Januarwoche 2014 vorzulegen.  
 
Nach Rücksprache mit Herrn Ahn vom Planungsbüro Wolters Partner liegen bis Weih-
nachten alle notwendigen Unterlagen einschließlich der Entscheidung des Kreistages 
über die Aufhebung des Landschaftsschutzes für die im Landschaftsplan Rosendahl lie-
genden Konzentrationszonen  für die Beantragung eines Zielabweichungsverfahrens vor, 
bis auf den Ratsbeschluss über die Beantragung des Zielabweichungsverfahrens. Dem 
steht auch nicht entgegen, dass die förmliche Offenlegung o. a. Flächennutzungsplan-
entwurfes noch nicht durchgeführt worden ist.  
 
Damit Anfang Januar 2014 noch ein Zielabweichungsverfahren  beantragt werden kann, 
ist somit noch ein entsprechender Ratsbeschluss zu fassen.  
 
 
 
 
 
     Niehues 
Bürgermeister 


